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Beschluss Vorlage-Nr: COS-BV-329/2021

1 . Aktenzeichen: bro
öffentlich

Datum: 06.12.2021

Einreicher: Bürgermeister
Verfasser: Kämmerei

Betreff:

Annahme von Spendenan die Stadt Coswig (Anhalt) im Haushaltsjahr 2021

Mitglieder Abstimmungsergebnis

Beratungsfolge |
Mitw.-

S o I || Amesend| verbot Dafür Dagegen Enthaltung

24.01.2022 Haupt- und Finanzausschuss 10 10 2 8 0 0
   
 

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Annahme von
Geldspenden und ähnliche Zuwendungen sowie die Nutzung für den angegebenen

 

 

 

  

Zuwendungszweck:

Einzahler Zuwendungszweck Datum Spendensumme
in EUR

Generalunternehmen ARGE

Hausbau GmbH Kauf eines Spielgerätes für den
Gartenstraße 8 Hort der GS Klieken 10.11.2021 1.500,00

06869 Coswig (Anhalt)

Giese Inbau GmbH . . 7

Am Wasserturm 3 KaufeinesSrmgerätes fürden 22.12.2021 1.000,00
06869 Coswig (Anhalt)

Pino Küchen GmbH

Buroer Feld 1 Hort der GS Klieken 18.11.2021 1.000,00 06869 Coswig (Anhalt)   
 

Nach Zustimmung durch den Haupt- und Finanzausschuss werdendie Beträge der
Zweckbestimmung zugeführt.

  



COS-BV-329/2021

Beschlussbegründung:

Gemäß $ 99 Abs. 6 KVG LSA obliegt die Entgegennahmedes Angebotes einer Zuwendung
dem Hauptverwaltungsbeamten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidetdie
Vertretung. Abweichend kann die Vertretung die Entscheidung über die Annahme oder
Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen
beschließenden Ausschuss übertragen.
Eine Staffelung nach Wertgrenzen über die Annahme von Spendenist in der Hauptsatzung
der Stadt Coswig (Anhalt) wie folgt geregelt:

bis 500,00 EUR der Bürgermeister
bis 2.000,00 EURder Haupt- und Finanzausschuss
über 2.000,00 EUR derStadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

JA: x NEIN:

Aufwendungen/Auszahlungen:

Erträge/Einnahmen:

Planmäßig beiKto.:

Überplanmäßig bei Kto.:
Außerplanmäßig beiKto.:

Bemerkungen:

Anlagen:
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Axel Clauß
Bürgermeister  


